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RS OGH 1971/11/23 8Ob222/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1971

Norm

ZPO §182

ZPO §557

Rechtssatz

Aus der Bestimmung des § 182 ZPO kann nicht die Verp4ichtung des Gerichtes gefolgert werden, den im

Wechselprozeß anwaltlich vertretenen Beklagten zur Beweisführung darüber aufzufordern, daß ihn an der verspäteten

Aufstellung von Behauptungen, die in den fristgerecht erhobenen Einwendungen nicht einmal angedeutet sind, kein

Verschulden treffe.
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